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UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Chance – Verpflichtung - Alibi
Nationaler Informationstag der ÖAR 2009 in Zusammenarbeit mit der ÖKSA-internen Plattform für Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten

· Elektronische Medien und Internet

30.11.

· ORF Online





30.11.

· Online-Standard




30.11.

· Die Presse online




30.11.

· APA-OTS /BMSK




30.11.

· Parlamentskorrespondenz



30.11.

· APA-OTS/Die Grünen/Jarmer


30.11.

· ÖVP-Pressedienst/Huainigg


30.11.

· APA Inland





30.11. 

Hörfunk / Fernsehen

Hörfunk

· Mittagsjournal 30.11. /12 Uhr Ö1 (Datei kann bei der ÖAR angefordert werden)

· Abendjournal 30.11. /18 Uhr Ö1

Fernsehen

· ZIB 30.11. 13 Uhr

· Angekündigt: Hohes Haus für 13.12.

ORF Online 30.11.

Defizite bei Umsetzung von Behindertenrechten

zurück
Obwohl die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich seit Oktober 2008 in Kraft ist, gibt es laut der Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze bei der Umsetzung "noch mehr als genug" zu tun. 

Defizite gebe es etwa in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheit, sagte Schulze anlässlich des Nationalen Informationstages der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) heute im Parlament gegenüber der APA. Auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) räumte ein, dass die Konvention noch nicht zur Gänze umgesetzt worden sei. 

Teilweise habe Österreich die UNO-Konvention "definitiv" realisiert, so Schulze. "So wie bei allen Menschenrechtsthemen gibt es aber noch viel zu tun." Das gelte auch für die Politik - behinderte Parlamentarier müssten zur Selbstverständlichkeit werden, forderte die Expertin. 

Projekte wie die künftige Untertitelung von Nationalratssitzungen im Fernsehen seien "ein kleiner Schritt", doch wie die meisten anderen Maßnahmen "anlassbezogen" statt "völlig unabhängig" von etwaigen Betroffenen. "Barrierefreiheit muss selbstverständlich sein, wir dürfen nicht immer in Rampen denken."

Online-Standard 30.11.
Defizite bei Umsetzung von Behindertenrechten

30. November 2009, 12:14

Informationstag im Parlament zur UN-Konvention, die seit Oktober 2008 in Kraft ist

Obwohl die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich seit Oktober 2008 in Kraft ist, gibt es laut der Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze bei der Umsetzung "noch mehr als genug" zu tun.
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· Werbung

Defizite gebe es etwa in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheit, sagte Schulze anlässlich des Nationalen Informationstages der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) am Montag im Parlament zur APA. Auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) räumte ein, dass die Konvention noch nicht zur Gänze umgesetzt worden sei. 

Prammer lud zum Infotag
Prammer lud zu einem Informationstag unter dem Motto "UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Chance - Verpflichtung - Alibi" ins Parlament ein. Als "Hausherrin" versicherte sie, dass bei sämtlichen Baumaßnahmen im Parlament die Barrierefreiheit garantiert werde. Dies sei bei einem derart alten Gebäude eine Herausforderung. Sparen am falschen Platz komme hier nicht in Frage, sagte Prammer. Österreich soll im Übrigen das erste Land sein, in dem die Live-Übertragungen von Sitzungen untertitelt werden sollen.

"Schattenbericht" im Frühjahr
Die Diskussionsbeiträge des heutigen Informationstages sollen in einen Bericht über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beziehungsweise die fehlende Umsetzung der Rechte einfließen. Dieser so genannte "Schattenbericht" von Verbänden und Organisationen soll im Frühjahr erscheinen. (red, derStandard.at, 30. November 2009)

Die Presse online

Rechte für Behinderte: Österreich hat "noch viel zu tun"

30.11.2009 | 12:55 |   (DiePresse.com)

Seit einem Jahr gilt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Dennoch hat Österreich noch Nachholbedarf, vor allem in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheit.
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Obwohl die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich seit Oktober 2008 in Kraft ist, gibt es laut der Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze bei der Umsetzung "noch mehr als genug" zu tun. Defizite gebe es etwa in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheit, erklärte Schulze anlässlich des Nationalen Informationstages der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) am Montag im Parlament. Auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) räumte ein, dass die Konvention noch nicht zur Gänze umgesetzt worden sei.

[image: image5.png]



[image: image6.png]5



Teilweise habe Österreich die UN-Konvention "definitiv" realisiert, meinte Schulze. "So wie bei allen Menschenrechts-Themen gibt es aber noch viel zu tun." Dies gelte auch für die Politik: Behinderte Parlamentarier müssten zur Selbstverständlichkeit werden, forderte die Expertin. Projekte wie die künftige Untertitelung von Nationalratssitzungen im Fernsehen seien "ein kleiner Schritt", doch wie die meisten anderen Maßnahmen "anlassbezogen", statt "völlig unabhängig" von etwaigen Betroffenen. "Barrierefreiheit muss selbstverständlich sein, wir dürfen nicht immer in Rampen denken."

Konkret ortet Schulze etwa Probleme beim Prinzip "Selbstbestimmt leben", das in der UN-Konvention verankert ist. Damit sich ein Mensch mit Behinderung beispielsweise aussuchen kann, ob er in einer Wohngemeinschaft leben will, sei persönliche Assistenz nötig. "Derzeit gibt es in Österreich dazu nur punktuelle Pilotprojekte", kritisierte Schulz.

Kein Recht auf höhere Bildung

Prammer räumte in ihrer Eröffnungsrede zur Veranstaltung der ÖAR in Zusammenarbeit mit der Plattform des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten (ÖKSA) ein, dass die UN-Konvention "noch nicht zur Gänze umgesetzt" sei. So gebe es beispielsweise derzeit weder das Recht auf Besuch einer weiterführenden und höheren Schule noch das Recht auf gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Altersvorsorge. Man müsse die Enquete deshalb auch dazu nutzen, um auszuleuchten, wo Änderungen notwendig seien.

Defizite in der Umsetzung der Konvention ortete auch ÖAR-Präsident Klaus Voget; für deren Beseitigung gelte es, "laut und deutlich die Stimme zu erheben". Manfred Pallinger, Sektionschef im Sozialministerium, bezeichnete die Konvention als "Bekenntnis". Auch die EU habe mittlerweile die Konvention unterzeichnet, noch heuer erwarte man sich die Ratifizierung. Ende Oktober 2010 solle es außerdem einen Staatenbericht über die Umsetzung geben, die Arbeit dazu werde in Kürze gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen beginnen, versicherte Pallinger. (APA)

BMASK 30.11.

BMASK zum Nationalen Informationstag über Behindertenrechte: Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen sicherstellen

Leichter-Lesen-Version des Behindertenberichts liegt vor

Im Rahmen des heutigen Nationalen Informationstages über Behindertenrechte im Parlament wurde der Anfang 2009 vom Sozialministerium veröffentlichte Bericht über die Lage von Menschen mit Behinderungen in Österreich in einer Leichter-Lesen-Version der Öffentlichkeit präsentiert. Dadurch sollen die Inhalte optimal an Menschen mit besonderen Bedürfnissen kommuniziert werden.****

Mit der neuen UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen, der ersten Menschenrechtskonvention des 21. Jahrhunderts, wurde eine völkerrechtlich verbindliche Rechtslage für Menschen mit Behinderungen festgeschrieben. Österreich hat als einer der ersten Staaten die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen ratifiziert, die den Zugang zu den allgemein gültigen Bürger- und Menschenrechten gleichwertig ermöglichen soll. Die Ratifizierung bedeutete ein klares Bekenntnis zur vollen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen in Österreich.

Die UN-Konvention kann nur dann in Österreich Wirkung zeigen, wenn die Inhalte möglichst vielen Menschen bekannt und barrierefrei zugänglich sind. Barrierefreiheit und Chancengleichheit für benachteiligte Menschen sind daher die Schlagwörter, die die Zielrichtung des Sozialministeriums auch in der eigenen Erstellung der Publikationen und Broschüren angeben. Menschen mit Behinderungen benötigen oft besondere Vorkehrungen, um von ihren Rechten auch Gebrauch machen zu können. Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen sicherstellen, bedeutet daher auch, dass man Hilfestellung im Bereich des uneingeschränkten Informationszugangs für Menschen mit Behinderungen leistet. Das Sozialressort hat sich zum Ziel gesetzt, für die Zielgruppe der lernbehinderten Menschen seine Broschüren, Berichte und Gesetzestexte auch in Leichter-Lesen-Ausgaben zur Verfügung zu stellen und nimmt dadurch eine Pionierstellung ein. Größere Schrift, spezielle gra?sche Gestaltung und ein vom "Amtsdeutsch" befreiter Text soll verständliche Informationen für alle bereit stellen. Zusätzlich berät das BMASK auch andere Ministerien und sorgt so dafür, dass die Erstellung von Leichter-Lesen-Ausgaben zur ressortübergreifenden Querschnittschnittsmaterie wird.

Eine Druckfassung des Behindertenberichts in der Leichter-Lesen-Version kann beim Broschürenservice auf der Homepage des BMASK (www.bmask.gv.at) oder telefonisch unter 0800 / 20 20 74 kostenlos angefordert werden. (Schluss)

Rückfragehinweis:
   Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
   Abteilung Kommunikation und Service (AKS)
   Tel.: (01) 71100-2199
   kommunikation@bmask.gv.at 
   www.bmask.gv.at
Parlamentskorrespondenz 30.11.

Nationaler Informationstag über Behindertenrechte im Parlament Prammer: Barrierefreiheit bei allen Baumaßnahmen im Parlament = 

   Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hat für heute gemeinsam mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) und der Plattform des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten (ÖKSA) zu einem Nationalen Informationstag unter dem Motto "UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Chance - Verpflichtung - Alibi" eingeladen. Österreich hat als einer der ersten Staaten diese UN-Konvention ratifiziert, mit der die volle Partizipation von behinderten Menschen auf Basis der Menschenrechte in der österreichischen Gesellschaft gewährleistet werden soll.

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer erinnerte daran, dass die UN-Konvention seit 26.10.2008 in Österreich in Kraft ist, einige Bereiche, etwa das Recht auf Besuch einer weiterführenden und höheren Schule, das Recht auf gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Altersvorsorge oder die freie Wahl des Lebensmittelpunktes noch der Umsetzung bedürfen. 

Als "Hausherrin" versicherte die Nationalratspräsidentin, bei sämtlichen Baumaßnahmen im Parlament werde die Barrierefreiheit garantiert, dies sei bei einem derart alten Gebäude eine Herausforderung. Beim Umbau des Nationalrats-Sitzungssaals werde auf Barrierefreiheit jedenfalls genau geachtet werden. Prammer gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass derzeit die Plätze der Klubobleute oder des Präsidiums, aber auch die Besuchergalerie noch nicht barrierefrei zugänglich seien, und betonte, Sparen am falschen Platz komme hier nicht in Frage. Sie kündigte weiters an, dass Österreich das erste Land sein werde, in dem die Live-Übertragungen von Sitzungen untertitelt werden. 

Insgesamt trat Prammer für einen Übergang von der Integration zur Inklusion ein und meinte, die Teilnahme aller Menschen am öffentlichen Leben in allen Bereichen sollte zur Selbstverständlichkeit werden.

Am Beginn der Veranstaltung standen weitere Begrüßungsworte durch Manfred Pallinger (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) sowie des Präsidenten des ÖAR, Klaus Voget, und des Präsidenten des ÖKSA, Michael Chalupka. Zwei Referate setzten sich daraufhin inhaltlich mit der UN-Konvention auseinander. Die Menschenrechtskonsulentin Marianne Schulze beleuchtete dabei den Aspekt der Chancen für inklusive und barrierefreie Menschenrechte, während der Präsident des Dachverbandes Die Steirische Behindertenhilfe, Franz Wolfmayr, in seinem Statement über die Verpflichtungen der Länder auf Basis der Konvention informierte.

Themenkreise behandelten am Nachmittag u.a. die Bereiche Medizinische Versorgung, Sachwalterschaft, Wohnen und Alter, Selbstvertretung, Arbeiten in der Werkstätte, Entwicklungszusammenarbeit, Bildung, Medien und Bewusstseinsbildung.

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie - etwas zeitverzögert - auf der Website des Parlaments im Fotoalbum: www.parlament.gv.at (Schluss)

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk@parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at
Die Grünen 30.11.

Jarmer: Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist nationale Pflicht

Utl.: Grüne: Menschen mit Behinderung wollen endlich selbstbestimmt leben = 

   Wien (OTS) - Die Wortmeldungen beim heutigen Informationstag zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung im Parlament zeigen ganz deutlich, dass die Ratifizierung alleine noch keine Rechte schafft. "Die UN-Konvention muss jetzt auch umgesetzt werden, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft zu ermöglichen", so die Behindertensprecherin der Grünen, Helene Jarmer.

Gravierende Benachteiligung besteht vor allem noch im Bereich Bildung, wo das Recht auf weiterführende und höhere Schulen noch immer nicht gesetzlich geregelt ist und durch Ausnahmeregelungen beim verpflichtenden Kindergartenjahr neue Benachteiligungen geschaffen wurden. Ein weiteres Beispiel ist die Altersvorsorge. "Österreich muss im Sinne der  UN-Konvention Maßnahmen treffen, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen  und Programmen der Altersversorgung zu sichern" Dies sei z.B. bei Menschen mit intellektueller Behinderung, die in Beschäftigungstherapien arbeiten, derzeit nicht der Fall. Da Menschen mit Behinderungen im Alter verstärkt armutsgefährdet sind, ist auch eine Erhöhung und regelmäßige Valorisierung des Pflegegeldes eine wichtige Maßnahme, um das Selbstbestimmungsrecht zu wahren. Österreich verstößt auch ein Jahr nach Inkrafttreten gegen den Artikel 21 der UN- Konvention, nämlich dem Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen. "Es ist wichtig, dass Informationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderungen geeignet sind, zur Verfügung gestellt  werden", so Jarmer.

Abschließend verweist die Behindertensprecherin der Grünen darauf, dass die UN-Konvention in Artikel 6 auf die mehrfache Benachteiligung von Frauen und Mädchen mit Behinderung hinweist und fordert die Bundesregierung auf, Maßnahmen zur Stärkung der Autonomie von Frauen mit Behinderung zu setzen.

Rückfragehinweis:

   Die Grünen

   Tel.: +43-1 40110-6697

   presse@gruene.at
ÖVP-Pressedienst 30.11.
Chancengleichheit für behinderte Menschen erfordert gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Land und Gemeinde = 

   Utl.: Huainigg fordert nationalen Aktionsplan zur  Behindertengleichstellung =

    Wien, 30. November 2009 (ÖVP-PD) Der ÖVP-Sprecher für Menschen 

mit Behinderung, Dr. Franz-Joseph Huainigg, begrüßt die Initiative des Behindertendachverbandes ÖAR und der ÖKSA (Österreichisches  Komitee für soziale Arbeit) einen Informationstag zur Umsetzung der UN-Konvention im Parlament abzuhalten. „Es ist wichtig, dass behinderte Menschen gemeinsam mit Entscheidungsträgern, Politikern und Interessensvertretern ins Gespräch kommen und Zielsetzungen formulieren“, sagt Huainigg und regt einen nationalen Aktionsplan an, „damit die im Vorjahr vom Parlament ratifizierte UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen rasch und effektiv mit Leben erfüllt wird“. ****

    „In den letzten Jahren wurden von der Bundesregierung und dem Parlament zahlreiche Schritte zur Gleichstellung behinderter Menschen unternommen“, stellt Huainigg fest und führt das Gleichstellungsgesetz, die Anerkennung der Gebärdensprache in die Verfassung, die Beseitigung von Diskriminierungen bei den Berufszugängen (z.B. blinder Richter oder behinderter Lehrer) sowie 

die Ratifizierung der UN- Konvention 2008 und die Einsetzung eines Monitoring-Ausschusses an. Huainigg hebt die aktive Rolle Österreichs beim Zustandekommen und der Ausformulierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hervor: „Durch die Ratifizierung des Übereinkommens ist ein wichtiger Meilenstein für die künftige Ausrichtung der Politik für Menschen mit Behinderungen auf internationaler und nationaler Ebene gelegt worden. Kein goldenes Ruhekissen also, sondern ein goldener Pfad, der gemeinsam von Politik und behinderten Menschen berollt werden muss“.    Huainigg unterstützt die, vom deutschen Bundesrat beschlossene Aufforderung, nach einem nationalen Aktionsplan – wie ihn übrigens auch die Lebenshilfe Österreich fordert. „Nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Länder und Gemeinden ist eine Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen sowie die Beseitigung von Diskriminierungen behinderter Menschen sicherzustellen“, sagt Huainigg und stellt weiters fest: „Es ist klar, dass nicht alle Punkte der UN- Konvention von heute auf morgen umsetzbar sind. In einem solchen Aktionsplan sollen jedoch kurz-, mittel- und langfristige Ziele formuliert werden. Die Länder und Gemeinden müssen sich mit dem Bund an einen Tisch setzen um gemeinsame Umsetzungsschritte festzulegen. Nur so kann ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen inmitten der Gesellschaft gewährleistet werden“. Huainigg führt drei Beispiele an, die politisch nur gemeinsam gelöst werden können:

    „Es ist wichtig, dass pflegebedürftige Menschen zu Hause, integriert im sozialen Umfeld, leben können“, meint Huainigg, „dazu müssen allerdings geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der Pflegebereich liegt nicht nur in der Bundes- sondern vor allem in der Länder- und Gemeindekompetenz. Durch die Einrichtung eines Pflegefonds sollen notwendige Pflegestrukturen ausgebaut und weiterentwickelt werden, um pflegebedürftige Menschen aber auch deren Angehörige zu unterstützen. Angesichts der demographischen Entwicklung ist dies ein Gebot der Stunde“. Durch den Pflegefonds sollen beispielsweise mobile Dienste ausgebaut, Tagesstrukturen geschaffen und die persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen 

umgesetzt werden.    „Die Integration in Kindergarten und Schule sind der Schlüssel zum selbstverständlichen Leben von behinderten und nicht behinderten Menschen miteinander“, stellt der ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung fest und erläutert die aktuelle Herausforderung: „Das verpflichtende Kindergartenjahr muss auch für behinderte Kinder gelten. Ausnahmen sind nur möglich, wenn es die Eltern dezidiert wünschen. Ansonsten müssen die Länder und Gemeinden geeignete Kindergartenplätze mit sonderpädagogischem Förderbedarf sicherstellen. In Zukunft sollte die Integration in eine Inklusion, also dem selbstverständlichen Zugang zum Bildungsbereich, weiterentwickelt werden“.    „Behinderte Menschen, die in Beschäftigungstherapien arbeiten, erhalten nur ein Taschengeld und sind nicht pensionsversichert“, erläutert Huainigg ein drittes Problem. „Es geht darum, die Arbeit von lernbehinderten Menschen entsprechend ihrem Potenzial produktiv und kreativ zu gestalten und als solche anzuerkennen. Erstmals werden lernbehinderte Menschen seit dem Nationalsozialismus älter und wollen auch in Pension gehen können. Wir brauchen Modelle zum Leben und der Versorgung behinderter Menschen im Alter“.    „Der gemeinsame Informationstag im Parlament darf nicht Schlusspunkt sondern muss Startschuss für die Umsetzung dieses nationalen Aktionsplanes sein“, fordert Huainigg abschließend. 
Rückfragehinweis: ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at
APA0190 5 II 0375 CI                                  Mo, 30.Nov 2009
Menschenrechte/Behinderte/Parlament/Veranstaltung
Menschenrechte für Behinderte - Expertin: "Noch genug zu tun"
Utl.: Prammer räumt Defizite ein =
   Wien (APA) - Obwohl die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich seit Oktober 2008 in Kraft ist, gibt es laut der Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze bei der Umsetzung "noch mehr als genug" zu tun. Defizite gebe es etwa in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheit, erklärte Schulze anlässlich des Nationalen Informationstages der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) am Montag im Parlament gegenüber der APA. Auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (S) räumte ein, dass die Konvention noch nicht zur Gänze umgesetzt worden sei.
   Teilweise habe Österreich die UN-Konvention "definitiv" realisiert, meinte Schulze. "So wie bei allen Menschenrechts-Themen gibt es aber noch viel zu tun." Dies gelte auch für die Politik - behinderte Parlamentarier müssten zur Selbstverständlichkeit werden, forderte die Expertin. Projekte wie die künftige Untertitelung von Nationalratssitzungen im Fernsehen seien "ein kleiner Schritt", doch wie die meisten anderen Maßnahmen "anlassbezogen", statt "völlig unabhängig" von etwaigen Betroffenen. "Barrierefreiheit muss selbstverständlich sein, wir dürfen nicht immer in Rampen denken."
   Konkret ortet Schulze etwa Probleme bei dem Prinzip "Selbstbestimmt leben", das unter anderem in der UN-Konvention verankert ist. Damit sich ein Mensch mit Behinderung beispielsweise aussuchen kann, ob er in einer Wohngemeinschaft leben will, sei persönliche Assistenz nötig. "Derzeit gibt es in Österreich dazu nur punktuelle Pilotprojekte", kritisierte Schulz.
   Prammer räumte in ihrer Eröffnungsrede zur Veranstaltung der ÖAR in Zusammenarbeit mit der Plattform des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten (ÖKSA) ein, dass die UN-Konvention "noch nicht zur Gänze umgesetzt" sei. So gebe es beispielsweise derzeit weder das Recht auf Besuch einer weiterführenden und höheren Schule noch das Recht auf gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Altersvorsorge. Man müsse die Enquete deshalb auch dazu nutzen, um auszuleuchten, wo Änderungen notwendig seien.
   Defizite in der Umsetzung der Konvention ortete auch ÖAR-Präsident Klaus Voget; für deren Beseitigung gelte es, "laut und deutlich die Stimme zu erheben". Manfred Pallinger, Sektionschef im Sozialministerium, bezeichnete die Konvention als "Bekenntnis". Auch die EU habe mittlerweile die Konvention unterzeichnet, noch heuer erwarte man sich die Ratifizierung. Ende Oktober 2010 solle es außerdem einen Staatenbericht über die Umsetzung geben, die Arbeit dazu werde in Kürze gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen beginnen, versicherte Pallinger.
 (Schluss) spu/mk
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